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Interpellation Peter Mark betreffend Sitzbänke an der Wiese auf 

der Seite des neuen Naturbades 
 

Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

Das Gebiet liegt im Landschaftspark Wiese. Das Erholungsnutzungskonzept zum 

Landschaftspark, welches 2011 von allen Gebietskörperschaften (Weil am Rhein, Ba-

sel-Stadt und Riehen) abgesegnet wurde, sieht u.a. auch die Schaffung von neuen 

Sitzgelegenheiten vor. 

 

Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 

 

1. Warum ist das so? 

 

Warum bisher keine Sitzgelegenheiten eingerichtet worden sind, entzieht sich der 

Kenntnis des Gemeinderats. Heute werden die möglichen Standorte anhand des 

Landschaftsrichtplans bzw. des Erholungsnutzungskonzepts bestimmt. 

 

 

2. Wer ist dafür verantwortlich? 

 

Die Wiese mit ihren Uferzonen und den Wegen entlang des Flusses - rechtsufrig Müh-

lemattweg/Wiesendamm-Promenade; linksufrig Am Wiesengriener/Wiesendamm-

Promenade - gehören zum Grundeigentum des Kantons Basel-Stadt. Für die beste-

hende Möblierung sowie für allfällige Neumöblierungen ist das Bau- und Verkehrsde-

partement des Kantons Basel-Stadt zuständig. Die Sitzbänke entlang des linken Ufers 

der Wiese wurden durch den Kanton aufgestellt. Der Unterhalt wird durch die Werk-

dienste der Gemeinde Riehen wahrgenommen. 

 

 

3. Sollte Basel-Stadt dafür verantwortlich sein, können wir nicht die Stadt bitten, 

3 bis 4 Bänke aufzustellen? 

 

Im Landschaftspark Wiese können nur in Absprache mit den Gebietskörperschaften 

neue Sitzbänke gestellt werden. Die Arbeitsgruppe „Landschaftspark Wiese“ unter-

stützt das Anliegen - neue Sitzgelegenheiten zu schaffen - grundsätzlich. 

Die Gemeinde Riehen wird auf die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe am 21. Oktober 

2013 Standortvorschläge für 3-4 Sitzbänke ausarbeiten. Vorhaben von einzelnen Ge-

bietskörperschaften werden an der Sitzung der Arbeitsgruppe in der Regel unkompli-

ziert besprochen und mitbewertet. 

 



 

Seite 2 4.  Sollte der Kanton nicht einwilligen, kann die Gemeinde dies nicht in eigener Regie 

ausführen? Man denke auch an die ältere Generation oder andere Erholungssu-

chende, die gerne eine Pause einlegen. 

 

Siehe Antwort auf Frage 3. 

 

 

Mit einem positiven Entscheid werden die neuen Sitzgelegenheiten noch im 2013 er-

stellt. 

 

 

Riehen, 27. August 2013 

 

 

Gemeinderat Riehen 


